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Verkehrssicherheit:
Die Gefahr überhöhter

Stützlasten

Den Stützlasten wird in der Landwirtschaft immer

noch viel zu wenig Beachtung geschenkt. Zudem ist

oft ein legaler Zustand gar nicht möglich, wie

zum Beispiel beim Mistzetter, der von seiner Konstruk-

tion her die Achse weit hinten angeordnet hat, um

seine Funktion zu erfüllen oder bei Arbeitsanhängern.

Gerade deshalb ist es besonders wichtig, dass sowohl

die Ladung wie die Geschwindigkeit der gegebenen

Situation angepasst werden. Oft ist das aber

nicht der Fall, erst nach einem Unfall findet eine

Reaktion statt. Glücklicherweise enden die

meisten Unfälle nur mit einem Materialschaden,

welcher allerdings auch hoch ausfallen kann.

Wenn die vom Hersteller vorge-
gebenen Gewichte und vor allem
die Geschwindigkeit von landwirt-
schaftlichen Fahrzeugen überschrit-
ten werden, sind Unfälle, wie sie die
Bilder zeigen, zwangsläufig nicht zu
vermeiden.
Zu sehen gibt es vielerlei Haar-
sträubendes: zum Beispiel zwei an-
einander gekuppelte Zentralachs-
anhänger, ausgelegt auf 30 km/h
und selbst für diese Geschwindigkeit
mit unterdimensionierten Anhänge-
kupplungen und Verankerungen
ausgerüstet, sind keine Seltenheit.
Aus einer solchen Komposition
resultiert zwangsläufig eine über-
mässige Treibachsentlastung, wel-
che sich bei einem Bremsmanöver
sehr negativ auswirkt. Zum Glück
stürzte der zweite Anhänger nicht
auf die Bahngeleise und es kamen
keine Personen zu Schaden.

Was sagt das Gesetz?
Bei Fahrzeugen bis 45 km/h muss
die Verbindungseinrichtung nicht
gekennzeichnet sein. In der Verord-
nung über die technischen Anforde-
rungen an Strassenfahrzeuge (VTS)
Art. 118, h. und Art. 209, 5 wird
auf Art. 91, 4 verwiesen, da sonst
vor allem in der Landwirtschaft das
Koppeln der vielfältigen Fahrzeuge
nicht mehr möglich wäre. Das heisst
aber nur, dass kein internationales
Genehmigungszeichen (e oder E),
die Vergleichskraft für die Deich-
sel (D-Wert) und eben die Stützlast
nicht dauerhaft auf der Verbin-
dungseinrichtung vorhanden sein
muss. Die anderen Anforderungen
von VTS Art. 91 wie Stand der Tech-
nik, Befestigung, Sicherungen, Be-
weglichkeit und das Einhalten der

Herstellerangaben, welche unter
anderem auch die Stützlast ent-
halten, müssen jedoch eingehalten
werden.
Hier ist unsere Branche gefordert,
da ein grosser Nachholbedarf be-
steht. Das bestätigt sich an den
Ausstellungen immer wieder in ein-
drücklicher Art und Weise.

Falsches Signal
Ein kürzlich erschienener Zeitungs-
artikel «Zu Unrecht gebüsst», ge-
mäss welchem ein Landwirt wegen
Überschreiten der zulässigen Stütz-
last gebüsst werden sollte und in
zweiter Instanz frei gesprochen
wurde, setzt in dieser Angelegen-
heit ein falsches Zeichen. Es ist zwar
richtig, dass die angewendete Mess-
methode nicht korrekt war, da die
Entlastung der Lenkachse dabei
nicht berücksichtigt wurde. Trotz-
dem sind Herstellerangaben und
wahrscheinlich auch die Gewichts-
garantien und Tragfähigkeit der
Reifen des Traktors überschritten
worden.
Und wie immer in solchen Fällen
stellt sich auch hier wieder die Frage
der Vernunft: Wie war der Anhän-
gerzug beladen? Und vor allem, wie
hoch war die Geschwindigkeit bei
der Kontrolle?

Unkonforme Fahrzeuge verursachen
Unfälle, welche jeden Strassenver-
kehrsteilnehmer treffen können,
deshalb muss die Polizei wohl oder
übel kontrollieren.
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 Glück im Unglück: Der zweite Anhänger

ist nicht auf die Bahngleise gestürzt

und es kamen keine Personen zu Schaden.




